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Der jüngst aufgetauchte Bericht
von Wirtschaftsprüfern der inter-
nationalen Kanzlei PriceWater-
houseCoopers (PwC ) über die
Haftungsrisiken der Deutschen
Bausparkasse Badenia (DBB)
aus dem Geschäft mit Erwerber-
modellen in Zusammenarbeit mit
dem längst insolventen Dortmun-
der Vertrieb Heinen & Biege dürf-
te für das badische Institut böse
Folgen haben (siehe Nr. 60/01).
An der Oberfläche liegt der ver-
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heerende öffentliche Eindruck,
den die von den Prüfern darge-
stellte Vertriebspraxis aufdeckt.
Teuerer könnte das unmittelbare,
handfeste Prozess-Risiko kom-
men, das von dem Papier aus-
geht: Bislang hat die Badenia mit
zwei Ausnahmen alle Auseinan-
dersetzungen um ihre Geschäfte
mit Erwerbermodellen gewon-
nen. Dies allerdings nur, weil den
Anlegern zentrale Informationen
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■ BETEILIGUNG

DUBAI ODER GELSENKIRCHEN?
Eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Gelsenkirchen oder ein First-Class-Ho-
tel in Dubai? Egal. Beides soll gute Rendite bringen und – so die Offer-
te der Düsseldorfer First Real Estate Grundbesitz GmbH (FRE) – ho-
he Sicherheit gewährleisten. Der Emissionsprospekt lässt allerdings
viele Fragen offen. 

Das Beteiligungsangebot: Die FRE begibt Inhaberschuldverschreibun-
gen ab einer Anlage von 1.000 Euro für elf Monate zum Nennbetrag von
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VERSICHERUNGEN /  UNFALLSCHUTZ

■ WEM EHRE GEBÜHRT

▲

Lesen Sie weiter auf Seite 4

Wer sich gesellschaftlich enga-
giert, lebt manchmal nicht ganz
ungefährlich. Jetzt w ird der ge-
setzliche Versicherungsschutz
aufgepeppt: Zum 1. Januar 2005
tritt das "Gesetz zum verbesser-
ten Unfallschutz bei bürgerschaft-
lichem Engagement" in Kraft. Eh-
renamtliche, die in Vereinen und
Verbänden im Auftrag oder mit
Zustimmung von Kommunen und
Kirchen tätig sind, werden somit

in den Schutz der gesetzlichen
Unfallversicherung einbezogen.
Verbessert w ird auch der Schutz
derjenigen, die schon bislang ge-
setzlich versichert sind, weil sie
sich freiwillig in Rettungsorganisa-
tionen engagieren – etwa An-
gehörige der Freiwilligen Feuer-
wehr , ehrenamtliche Mitarbeiter
des Deutschen Roten Kreuze s,
des Arbeiter-Samariter-Bundes
oder der DLRG Lebensrettungs-

▲

Lesen Sie weiter auf Seite 5

▲

Lesen Sie weiter auf Seite 2

STILLE BETEILIGUNG
✳ AUSSAGE GEGEN AUSSAGE
Die Bremer Rechtsanwaltskanzlei Hahn,
Reinermann & Partner (HRP) erhebt
schwere Vorwürfe gegen die Würzbur-
ger Euro-Gruppe und deren Vertriebsge-
sellschaft, die AVB Allgemeine Anlagen-
vermittlungs- und Verwaltungsgesell-
schaft. Der Vertrieb gehe laut HRP
höchst fragwürdig auf "Anlegerfang".        

(Seite 3)

DFI-SONDERVERÖFFENTLICHUNG
✳ BERATERHAFTUNG 
So sind Sie auf der sicheren Seite: Wer
eine Beratungstätigkeit langfristig si-
cherstellen möchte, für den ist unser ak-
tuelles Spezial Pflichtlektüre.     (Seite 3)

VERSICHERUNGEN /  HAFTPFLICHT
✳ INDUSTRIE BRAUCHT
HÖHERE DECKUNGSSUMMEN 
Das Aushandeln ausreichender
Deckungssummen für die Industrie-
Haftpflicht in der richtigen Preisklasse
bedeutet für Makler Schwerstarbeit.
Fingerspitzengefühl bedarf es in den
Verhandlungen mit den Versicherern,
die immer häufiger kneifen.       (Seite 6)

OFFENE IMMOBILIENFONDS /  BVI
✳ HÖCHSTSTRAFE FÜR BVI-
FUNKTIONÄRE 
"Offene Immobilienfonds starten Trans-
parenz-Initiative", unter dieser Über-
schrift meldeten sich die Anlagegesell-
schaften CGI, DEGI, DEKA Immobilien
und DIFA gemeinsam zu Wort. Damit
stellen sie sich offen gegen die eigenen
BVI-Funktionäre.                          (Seite 7)

VERSICHERUNGEN /  STEUERN
✳ COUNT-DOWN VERLÄNGERT? 
Die Schonfrist zur Policierung von Le-
bensversicherungen soll angeblich bis
zum 31. März 2005 verlängert werden.
Damit würden die Versicherer und ihre
Vermittler drei Monate länger Zeit ha-
ben, um steuerfreie Lebensversicherun-
gen unters Volk zu bringen. Was ist dran
an diesem Branchengerücht?   (Seite 7)

RATING /  SCOPE GROUP
✳ INDIZ "WARME LUFT"
Eine Pressemitteilung der Berliner
Scope-Group von Anfang November
verursachte in den letzten Tagen einige
Aufregung: Seit August bestehe zwi-
schen der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht und Scope ein
Vertragsverhältnis.                      (Seite 8)

IMPRESSUM (Seite 8)



DFI-REPORT Nr. 47/04

2     Aktuelle Analysen unabhängig, kritisch, kompetent      

Internet: www.dfi-report.de,
www.cash-online.de, www.bundeskongress-fdl.de

und Beweise für ein erfolgreiches
Vorgehen fehlten, w ie die PwC-
Prüfer an verschiedenen Punkten

ihres Berichts herausstellen (sie-
he Ausriss). Diese Schwäche der
Anlegerseite w ird natürlich gera-
de auch durch den Bericht selbst
geheilt, denn damit werden Ein-
sichten und Belege geliefert. Al-
lein aus dem durch Heinen & Bie-
ge vermittelten Geschäft hat die
Badenia einen Kreditbestand von
über 350 Millionen Euro Volumen
in ihre Bücher genommen. Davon
sind nach Auffassung der PwC-
Prüfer wenigstens 230 Millionen
Euro durch Prozess-Risiken be-
droht: Statt der Kredite müsste
die Badenia im Zweifel die finan-
zierten Immobilien nach Rückab-
wicklungen in ihren Bestand
übernehmen. 

Dieses drohende Desaster hat
nach PwC-Auffassung seine Ur-
sachen in den dubios w irkenden
Vertriebsmethoden, die der dem
DFI vorliegende Bericht auflistet.
Das Spektrum reicht von unzurei-
chender Aufklärung über die ver-
mittelten Finanzierungsmodelle
über die Probleme des verbunde-
nen Geschäftes (Die finanzierten

Objekte kamen häufig von der
Hannoveraner Konzernschwester
Allwo AG , Objekt und Finanzie-
rung wurden im Paket verkauft)
und die durchaus nennenswerten
Eingriffe der Badenia in die Ge-
staltung der Produkte (Kreditkun-
den wurde der Beitritt zu den
Mietpools zur Auflage gemacht)
bis hin zu der nach Auffassung
der PwC-Prüfer aufklärungspflich-
tigen Abhängigkeit des Vertriebs
Heinen & Biege von der Badenia
(der Bericht bezeichnet Heinen &
Biege an einer Stelle sogar aus-
drücklich als "Strohmann" der Ba-
denia) oder den Wissensvor-
sprung bezüglich der miserablen
Objektqualität und daraus resul-
tierender Vermietungsprobleme. 

Noch empfindlicher könnte ein
anderer Punkt treffen: Schon jetzt
dürfte die Badenia nur wenig

Freude an dem durch Heinen &
Biege generierten Kreditbestand
haben, weil der Betreuungsauf-
wand aufgrund der zahlreichen
Ausfälle und Konflikte über der
Kalkulation liegen dürfte. Das
zehrt an der Marge, selbst wenn
keine Rückabwicklung droht.
Nimmt man die noch im PwC-Be-
richt genannte Größenordnung
von fast einer Viertelmilliarde Eu-
ro hinzu, droht auch den Bauspa-
rern der Badenia ein böses Erwa-
chen: Die Zuteilungsmasse für
Bausparer speist sich im Wesent-
lichen aus den Beiträgen der lau-

FORTSETZUNG VON SEITE 1

INFORMIERTE ANLEGER – EIN RISIKO
fenden Sparverträge sowie Zins
und Tilgung aus dem Kapital-
dienst für die herausgelegten
Bauspardarlehen. Kommt es bei
letzteren zu großformatigen Rück-
abwicklungen nach dem Muster
"Kredit ausbuchen gegen Rück-
nahme der Immobilien", ist eben
entsprechend weniger im Topf,
was die Fristen bis zur Zuteilung
verlängern muss, sofern die Ver-
luste nicht anderweitig ausgegli-
chen werden können. Damit kä-
me es zu einer objektiven Ver-
schlechterung der Qualität der Ba-
denia-Bausparprodukte.

Badenia-Sprecher Rainer Thu-
mann betonte auf Anfrage, dass
die bisher fälligen Kosten aus
dem operativen Geschäft abge-
deckt werden konnten. Im Übri-
gen gebe es eine ausreichende
Risikovorsorge.

Fazit: Spätestens seit der Publika-
tion der PwC-Ergebnisse ist dem
Vertrieb zu großer Vorsicht im
Umgang mit Badenia-Produkten
zu raten: Wer sie trotz der für je-
dermann erkennbaren Probleme
überhaupt noch anfasst, sollte
sich auf jeden Fall dadurch absi-
chern, dass bei den Kunden keine
Unklarheit über die bestehenden
Probleme entstehen kann. Je-
dem, der sich von seinen Bera-
tungspflichten ein eigenes Bild
machen will, sei unser Spezial
„ Beraterhaftung“  (siehe Seite 3)
empfohlen.                                    ■

Quelle: Ausschnitt aus PwC-Gutachten 2002
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nehmen, erhielten wir ein Schrei-
ben aus seiner Rechtsabteilung.
Grundtenor: Die Vorwürfe seien
unhaltbar. Alle atypischen Gesell-
schafter wären in einer Daten-
bank erfasst, so dass sich ermit-
teln lasse, wie hoch der Anteil an
ausländischen Mitbürgern sei.
Die Auswertung habe ergeben,
dass nur 7,12 Prozent aller Bei-
trittsanträge von ausländischen
Mitbürgern stammten. Davon
seien 15,73 Prozent vom Vor-
stand nicht angenommen wor-
den – unter anderem wegen feh-
lender Bonität. Insgesamt gebe
es nur sechs Prozent stille Gesell-
schafter mit fremder Staatsan-
gehörigkeit. 

Auch würden Anleger nicht zur
Kündigung ihrer Lebensversiche-
rungen gedrängt, aber, so w ird
eingeräumt, "ist es durchaus
denkbar, dass sich interessierte
Anleger dazu entschließen ..."
und dass während eines Bera-
tungsgesprächs die Bialek-Betei-

Die Bremer Rechtsanwälte Hahn,
Reinermann & Partner (HRP) er-
heben schwere Vorwürfe gegen
die Würzburger Euro-Gruppe
und deren Vertriebsgesellschaft,
die AVB Allgemeine Anlagen-
vermittlungs- und Verwal-
tungsgesellschaft , Würzburg.
Die 2003 neu gegründete Beteili-
gungsgesellschaft Bialek Immo-
bilienhandel AG , deren Vorstand
auch bei dieser Gesellschaft w ie
bei der Lenz Immobilienhandel
AG, Würzburg, Jürgen Spilker
heißt, gehe laut HRP höchst frag-
würdig auf "Anlegerfang". 

So soll der AVB-Vertrieb vorzugs-
weise Geringverdiener, Spätaus-
siedler und ausländische Mitbür-
ger "ins Visier" nehmen. Nach
HRP-Recherchen werden die An-
lageninteressenten meist mit
falschen Versprechungen zum
Beitritt als atypisch stille Gesell-
schafter veranlasst. Ein türki-
scher Mitbürger wurde, so HRP,
dazu aufgefordert, seine Lebens-
versicherungen zu kündigen und
sein Geld bei Bialek anzulegen.
Die Vermittler hätten zugesagt,
dass es sich um eine "100-pro-
zentige Sache" handelt. Von der
Möglichkeit des Totalverlustes
sei zu keiner Zeit die Rede gewe-
sen. Im Gegenteil, die Vermittler
hätten die Anlage als ideale Al-
tersvorsorge gepriesen. 

Aufgrund der jüngsten Recht-
sprechung des Bundesgerichts-
hofes (BGH) vom 19. Juli 2004
(Az. II ZR 354/02) empfiehlt HRP,
die Ansprüche der Anleger durch
einen Rechtsanwalt prüfen zu las-
sen. Der Zweite Zivilsenat hatte
bestätigt, dass bei fehlerhafter
Beratung beispielsweise im Hin-
blick auf bestehende Risiken die
gezahlte Einlage zurückverlangt
werden kann.  

Auf DFI-Anfrage an Jürgen Spil-
ker, zu den Vorwürfen Stellung zu

ligung "in sachlicher Hinsicht mit
herkömmlichen Altersvorsorge-
modellen w ie zum Beispiel mit
Lebensversicherungen vergli-
chen" werde. Sollte sich ein Anle-
ger zur Kündigung der Lebensver-
sicherung entschließen, wird wei-
ter ausgeführt, werde ihm angera-
ten, eine Risikolebensversiche-
rung abzuschließen. 

Im übrigen sei eine Zeichnung
ohne Emissionsprospekt gar
nicht mehr möglich. Die neues-
ten Prospekte seien fest mit dem
Beitrittsantrag verheftet, Antrag
und Prospekt tragen identische
Identifikationsnummern. Soweit,
dazu.

Fazit: Für die Bremer Rechtsan-
wälte sind die Anmerkungen der
Bialek AG nicht ausreichend, um
ihre Behauptungen zu entkräften
– laut HRP ist die Klageschrift  auf-
gesetzt. Das DFI wird auch diesen
Rechtsstreit beobachten und über
die Ergebnisse berichten.           ■

STILLE BETEILIGUNG

AUSSAGE GEGEN AUSSAGE

Internet: www.dfi-report.de,
www.cash-online.de, www.bundeskongress-fdl.de

DFI-SONDERVERÖFFENTLICHUNG

BERATERHAFTUNG     
Beraterhaftung – so sind Sie auf
der sicheren Seite!  Wer eine er-
folgreiche Beratungs- bezie-
hungsweise Vermittlungstätig-
keit langfristig sicherstellen
möchte, ohne Haftungsregresse
der von ihm beratenen Anleger
fürchten zu müssen, für den ist
das aktuelle DFI-Spezial Pflicht-
lektüre. Die im Rechtsforum Fi-
nanzdienstleistung e.V. for-
mierten Rechtsanwälte stellen
die relevanten Themen ihres Be-
ratungsbereiches Kapitalanlage-
recht dar. Ob es sich um die be-
ruflichen Zugangs- und Ausü-
bungsvoraussetzungen, die

pflichtgemäße Ermittlung des
Anlegerbedarfs, die nachfolgen-
de Selektion der Produkte oder
die Dokumentation des Bera-
tungsgesprächs handelt – in un-
serer neuen Sonderveröffentli-
chung erhalten Sie alle notwen-
digen Informationen, um Ihre
Beratungspraxis auf den Prüf-
stand zu stellen. Das etwa 100-
seitige DFI-Spezial "Beraterhaf-
tung – so sind sie auf der si-
cheren Seite!" liegt zur Auslie-
ferung bereit und kostet 49 Eu-
ro , inklusive MwSt. und Versand
(Inland). Bestellung unter Tele-
fax: 0 69 / 24 26 39-60. 

DFI-Service: Urteile und Archivabfragen sind nach vorsorglicher Prüfung durch die Re-
daktion gegen Gebühr erhältlich. Telefon: 0 69/24 26 39-47,Telefax: 0 69/24 26 39-60
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"Offene Immobilienfonds starten
Transparenz-Initiative", unter die-
ser Überschrift meldeten sich die
Anlagegesellschaften CGI, DEGI
Deka Immobilien , und DIFA ge-
meinsam zu Wort. 

Bemerkenswert an diesem Vor-
gang sind gleich mehrere Aspek-
te. Vorne an steht die Verbands-
politik: Die vier repräsentieren zu-
sammen rund zwei Drittel des
Marktes und haben in dieser Kon-
stellation sicher entscheidenden
Einfluss beim Frankfurter Bran-
chenverband BVI. Sie stellen sich
jetzt offen gegen die eigenen
Funktionäre. Die BVI-Funktionäre
hatten sich noch in der vergange-
nen Woche weitgehend unein-
sichtig gezeigt und mit der Stur-
heit stalinistischer KP-Funktionäre
das Informationsdesaster der of-
fenen Immobilienfonds schön ge-
redet w ie eine Rübenernte in der
früheren DDR. Die vier haben of-
fenbar wissentlich und willentlich
ihren eigenen Verband desavou-
iert. Wenn die Mitglieder so an ih-
rer Vertretung vorbei in essenziel-
len Punkten Politik machen, müs-
sen sich die Funktionäre die Frage

gefallen lassen, wozu sie eigent-
lich noch gebraucht werden. Die
vier mutig Gewordenen haben
auch da ihre Vorstellungen. "Die
Initiative betrachtet die jetzt be-
schlossenen Maßnahmen als ers-
ten Schritt (...),  der im Branchen-
verband BVI weiter entw ickelt
werden soll." 

Künftig sollen die Ergebniskompo-
nenten detailliert aufgeschlüsselt
auf Länder, Regionen und Objekte
dargestellt werden. Auf Ländere-
bene sollen neben den kumulier-
ten Verkehrswerten samt den zu-
grunde liegenden Mieten vor allem
die Vermietungsquoten, Laufzei-
ten und Objektrenditen dargestellt
werden. Dazu kommen deutlich
erweiterte Informationen und Da-
ten zur Finanzierung sowie der Ab-
sicherung von Währungspositio-
nen. Ebenfalls deutlich verbessert
werden soll der Einblick in Positio-
nen, die indirekt über die Beteili-
gung an Objektgesellschaften ge-
halten werden. Dieses Zugeständ-
nis war wohl schon deshalb unum-
gänglich, weil sonst in absehbarer
Zeit die Konstellation entstanden
wäre, dass sich ein offener und ein

OFFENE IMMOBILIENFONDS /  BVI

HÖCHSTSTRAFE FÜR BVI-FUNKTIONÄRE
geschlossener Fonds in einer Ob-
jektgesellschaft getroffen hätten
mit der Folge, dass die Berichts-
praxis der geschlossenen Fonds
für unverhoffte Einsichten über die
offenen Fonds gesorgt hätte. So
weit, so lobenswert.

Dennoch muss ein dunkler Punkt
hier festgehalten werden: Gerade
die jetzt an der Front des Fort-
schritts marschierenden Vier
gehörten doch zu den Bremsern,
die vor drei Jahren den früheren
Chef der DB Real Estate , Walter
Klug , mit allen Mitteln stoppen
wollten, der schon 2001 die heute
allseits geforderte Transparenz
zum Standard machen wollte.

Fazit: Ganz vorne steht die Aner-
kennung, dass sich diese Sache
endlich in die richtige Richtung
bewegt. Was die versprochene
Diskussion ohne Vorbehalte über
eine Weiterentwicklung der
Transparenzstandards bringen
wird, bleibt natürlich noch abzu-
warten. Der unter Beweis gestell-
te Wille, sich den Erfordernissen
eines funktionierenden Marktes
zu beugen, ist immerhin ein guter
Einstieg.                                        ■

Internet: www.dfi-report.de,
www.cash-online.de, www.bundeskongress-fdl.de

bis Silvester auch eine Annah-
meerklärung (steht häufig unter
Vorbehalt der Risikoprüfung) aus-
händigt. Der Vertrieb muss seine
Hauptaktivitäten also bis Silvester
beendet haben und hat nicht drei
Monate länger Zeit. Der Versiche-
rungsschein kann dann allerdings
nachgereicht und der Einlösungs-
beitrag muss vom Kunden erst
bis zum 31. März 2005 bezahlt
werden. Dieses Vorgehen nutzt
jedoch nichts, wenn der Kunde
die Beiträge für 2004 noch als
Sonderausgabe steuerlich gel-
tend machen will. Dann muss bis
Silvester mindestens ein Beitrag
eingezahlt werden.                       ■

kommen", sagt Michael Köhler ,
Pressesprecher im BMF. Erlaubt
sei aber eine Übergangsregelung
(nach Paragraf 52 Abs. 36 EStG).
Demnach müsse der technische
Versicherungsbeginn (Bezahlung
der ersten Prämie) bis spätestens
31. März 2005 erfolgen. Diese
Auslegung sei mit dem BMF ab-
gestimmt und damit steuerun-
schädlich.

Konsequenz: Um die Steuerfrei-
heit einer späteren Kapitalzahlung
zu erhalten, reicht es aus, wenn
der Versicherer den Antrag des
Kunden bis zum 31. Dezember
2004 annimmt und dem Kunden

VERSICHERUNGEN /  STEUERN

COUNT-DOWN VERLÄNGERT?
Die Schonfrist zur Policierung von
Lebensversicherungen soll an-
geblich bis zum 31. März 2005
verlängert werden. Das meldeten
verschiedene Medien unter Beru-
fung auf Informationen aus dem
Bundesf inanzm in ist e r ium
(BMF). Damit würden die Versi-
cherer und ihre Vermittler drei
Monate länger Zeit haben, um
steuerfreie Lebensversicherun-
gen unters Volk zu bringen. Was
ist dran an diesem Branchen-
gerücht? "Es gibt keine Verlänge-
rung der bisherigen gesetzlichen
Regelung; der Abschluss muss al-
so noch 2004 erfolgen, um in den
Genuss des Steuerprivilegs zu
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gen aus langfristiger Auftragsferti-
gung um zwei Prozent auf 60,7
Millionen Euro gestiegen. "Positiv
ist es zu bewerten, dass w ir im
Oktober/November eine Kapitaler-
höhung um rund 2,76 Millionen
neue Aktien zügig im Markt plat-
zieren konnten", sagte Vorstands-
vorsitzender Wolfgang von Gel-
dern . Damit sei dem Unterneh-
men neues Kapital für das Projekt-
geschäft zugeflossen.                  ■

Die bisherige Zusammenarbeit
zwischen der Hamburger Max-
pool Servicegesellschaft für Fi-
nanzdienstleister mbH und der
Wiesbadener Investment-Holding
Jung, DMS & Cie. AG wird zum
Ende des Jahres beendet. Max-
pool teilt mit, dass die mehr als
drei Jahre andauernde Zusam-
menarbeit, die zunächst mit der
Tecis Maklerservice AG und spä-
ter der DMS Deutsche Makler-
service AG erfolgte, von Maxpool
gekündigt wurde. Als Grund
nennt der Geschäftsführer von
Maxpool, Carsten Möller , dass
"die zukünftige Ausrichtung und
die Zielvorstellungen von Jung,
DMS & Cie. nicht mehr mit denen
von Maxpool übereinstimmen
und sich von der Firmenphiloso-
phie Maxpools entfernt haben."  ■

Internet: www.dfi-report.de,
www.cash-online.de, www.bundeskongress-fdl.de

NEWS

KURZ + KNAPP
Zum Thema Immobilien als Steu-
ersparmodell für Privatanleger
hat der Bundesgerichtshof
(BGH) in einem Urteil entschie-
den, dass ein Verkäufer oder des-
sen Repräsentant in einem Ver-
kaufsgespräch nicht ungefragt
auf die Höhe von versteckten In-
nenprovisionen und externen
Entgelten hinweisen muss, die in
dem Gesamtpreis enthalten sind.
Das gelte auch für den Fall, dass
deren Anteil mehr als 15 Prozent
beträgt und entsprechend die
Rendite schmälert (Az. V ZR
18/04).                                          ■

Der Windparkbetreiber Plam-
beck Neue Energien mit Sitz in
Cuxhaven hat seine Verluste we-
gen hoher Abschreibungen deut-
lich ausgeweitet. Wie das Unter-
nehmen mitteilt, lag der Fehlbe-
trag nach den ersten neun Mona-
ten 2004 bei 149,9 Millionen Eu-
ro. Im Vorjahreszeitraum hatte
der Verlust bei 0,3 Millionen Euro
gelegen. Der Umsatz sei von
60,8 Millionen Euro auf 25,1 Mil-
lionen Euro gesunken. Dagegen
sei die Gesamtleistung aufgrund
der Auflösung von Rückstellun-

che sagt etwas darüber aus, w ie
groß oder klein das Vertrauen zu
Scope und seinen Geschäftsme-
thoden ist. Wie die Soziologen mit
dem "Thomas-Theorem" lehren,
kommt es nicht darauf an, wie die
Dinge "wirklich" sind, sondern nur
darauf, was die Betroffenen darü-
ber zu wissen glauben. Denn das
Verhalten richtet sich nur an den
Vorstellungen über die Dinge aus,
nicht an irgendeiner nachträglich
feststellbaren Realität. 

Gemessen an diesem Maßstab ist
das Urteil über Scope vernichtend:
Offenbar glaubt ein großer Teil der
Branche, dass Schoeller und sei-
nem Team jedes Mittel recht ist,
um Umsatz zu machen.               ■
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RATING /  SCOPE GROUP

INDIZ "WARME LUFT"
Eine Pressemitteilung der Berliner
Scope-Group von Anfang No-
vember verursachte in den letzten
Tagen einige Aufregung: Seit Au-
gust bestehe zwischen der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht (BaFin) und der
Scope-Group ein Vertragsverhält-
nis. Scope unterstütze die BaFin
bei der Prospektprüfungspflicht
und "erleichtere" der Behörde
"den Einstieg in diesen vielschich-
tigen Markt".

Im Übrigen gehe die BaFin "weit
professioneller" an die Prospekt-
pflicht heran, als die meisten
Marktteilnehmer glaubten, klopfte
Scope-Boss Florian Schoeller
den Aufsehern gönnerhaft auf die
Schulter.

Was hier von Scope im Novem-
ber groß aufgeblasen wurde (wie
gesagt, die Vereinbarung stammt
vom August), war ein normaler Li-
zenzvertrag, also eine Art Abon-
nement. Die BaFin bestätigte
gegenüber dem DFI, dass sie
nicht über die Scope-Mitteilung
informiert wurde.

Wirklich hinterfragenswert wurde
die Sache durch den plakativen
Hinweis von Scope, dass "eine
Abhängigkeit der Initiatoren" von
Scope durch diese Zusammenar-
beit mit der BaFin nicht möglich
sei. Die Betonung solcher Plattitü-
den empfanden einige Marktteil-
nehmer als den sprichwörtlichen
Wink mit dem Zaunpfahl. Ange-
sichts des Track-Record von
Scope (Alleinstellungsmerkmal:
Umfangreiche Erfahrungen in der
Trennung von illegitimen Ver-
triebsaktivitäten) scheint das auf
den ersten Blick nicht völlig an
den Haaren herbei gezogen. 

Auch wenn die ganze Sache sich
als warme Luft erweist, hat sie
dennoch einigen Beweiswert: Die
künstliche Aufregung in der Bran-
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merkung, dass der Widerruf des
Verbrauchers nicht dazu führen
darf, dass dieser durch die Rechts-
folgen des Widerrufs "bestraft"
w ird. Hintergrund dieser Ent-
scheidung des EuGH (Urteil vom
22. April 1999 – Rs C-423/97 =
WM 1999, 2074 = "Travel Vac")
war ein Verfahren, in dem es um
die  Rechtmäßigkeit einer pau-
schalen Schadensersatzpflicht als
Folge eines Widerrufs ging. Bei
den Erwerbermodellen geht es
um die für die meisten Anleger
existenzvernichtende Anordnung
des XI. BGH-Zivilsenats , der Er-
werber müsse bei einem Widerruf
den Kredit sofort zurückzahlen
und "marktüblich verzinsen". 

Vor allem aber ist dem General-
anwalt ein schwerer sachlicher
Fehler unterlaufen, weil er von
falschen Sachverhalten ausgeht.
Der Ausschluss der "Immobilien-
verträge" aus dem Anwendungs-
bereich der Haustürgeschäfte-
Richtlinie beruhe darauf, dass in
den meisten Mitgliedsstaaten der
Abschluss derartiger Immobilien-
verträge zwingend mit gewissen
Förmlichkeiten (etwa notarielle
Beurkundung) verbunden ist und
der Gesetzgeber deswegen davon
ausgegangen sei, es sei nicht
möglich "in einer Haustürsituation
einen w irksamen Immobilien-
kaufvertrag zu schließen" und
dass das für "Haustürsituationen"
typische "Überraschungsmoment
… bei … Immobilienkaufverträ-
gen … nicht vorhanden" sei.

Der Generalanwalt schließt aus
diesen Überlegungen des Ge-
setzgebers auf eine entsprechen-
de Praxis und verkennt, dass die-
se Annahme gerade bei den Er-
werbermodellen nicht gilt. Der
Skandal liegt ja gerade darin, dass
die Methoden des Vertriebs sol-
cher Modelle gezielt darauf aus-

gerichtet waren, die hinter den
Formvorschriften liegenden
Schutzmechanismen auszuhe-
beln. 

Tatsächlich wurde nämlich in den
"Erwerber-Fällen" – w ie mittler-
weile gerichtsbekannt ist – die
Abwicklung so organisiert, dass
die Erwerber in "Haustürsituatio-
nen" zu Unterschriften verleitet
wurden, die zwar rechtlich noch
nicht verbindlich waren, mit denen
die Erwerber aber in dem Glauben
gehalten wurden, sie seien bereits
gebunden. Im weiteren Ablauf
wurde dann systematisch dafür
gesorgt, dass die Erwerber nicht
durch einen Notar darüber belehrt
wurden, dass sie sich erst mit ih-
rer Unterschrift bei dem Notar
wirksam verpflichteten und bis
dahin ohne jegliche Folge von
dem Geschäft Abstand nehmen
konnten. 

Typischerweise wurde über so-
genannte "Drücker" (nebenberuf-
lich tätige Freunde, Bekannte, Ver-
wandte, Arbeitskollegen, Versi-
cherungs- und Bausparvertreter
und so weiter) bei unbestellten
Besuchen in Privatwohnungen
oder am Arbeitsplatz der Erwerber
eine "Vertrauensschiene" aufge-
baut und einem "Profi-Vermittler"
die Tür aufgemacht, der diesen
Vertrauensbonus ausnutzte. Mit
den üblichen Schlagworten "Steu-
ern sparen" (bei Geringverdie-
nern!), "Altersvorsorge" (basierend
auf einer Finanzierung mit Lauf-
zeiten teilweise bis weit ins Ren-
tenalter hinein! ),  "Vermögensauf-
bau" (mit überteuerten Schrottim-
mobilien!), "ohne Eigenkapital" (un-
ter Anlagesichtspunkten geeigne-
te Anleger mit ausreichender Ka-
pitalausstattung und Erfahrung ha-
ben den gebotenen Schrott kaum
je angefasst! ), "ohne monatliche
Belastung" (weil angeblich "garan-

Die Schlussanträge des General-
anwalts beim Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) zum Vorlage-
beschluss des LG Bochum haben
für Verwirrung in den Medien und
Verunsicherung bei den Betroffe-
nen geführt. Soweit der General-
anwalt die Vorlage durch das
Landgericht Bochum generell für
unzulässig hält, weil der Fall vom
nationalen Gericht nicht genügend
aufbereitet und deswegen die
Entscheidungs-Erheblichkeit der
vorgelegten Fragen unklar sei,
könnte der EuGH dem folgen und
eine Entscheidung verweigern.
Das wäre aber keine Katastrophe,
denn es gibt weitere (besser auf-
bereitete) einschlägige Vorlagen
an den EuGH (OLG Bremen , Be-
schlüsse v. 27. Mai 2004 – 2 U
20/02, 2 U 23/02, 2 U 53/02), wor-
auf der Generalanwalt auch aus-
drücklich hinweist.

Die häufig zitierte Feststellung
des Generalanwalts, dass die eu-
ropäische Haustürgeschäfte-
Richtlinie nicht für "Immobilien-
verträge" gelte, ist bedeutungslos.
Niemand hat jemals behauptet, es
gebe aufgrund der "Haustürsitua-
tion" ein Widerrufsrecht bezüglich
des Immobilienkaufvertrages!

Die entscheidende Passage der
Stellungnahme des Generalan-
walts findet sich in Ziffer 92: "Es
besteht daher ein gewisser Wi-
derspruch zwischen dem Wort-
laut der Richtlinie und dem mit ihr
verfolgten Zweck ."  Der Wortlaut
der Richtlinie schließt (scheinbar)
eine Ausdehnung des Widerrufs
des Kreditvertrages auf den Kauf-
vertrag aus.

Die entscheidende Frage ist also,
ob sich der Wortlaut der Richtlinie
gegen den Zweck durchsetzt oder
umgekehrt. 

Einen Hinweis liefert der General-
anwalt (Ziffer 108) mit der An-
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nur scheinbar und beschränkte
zugunsten der Banken die Rechts-
folgen. Es könne beim finanzier-
ten Immobilienkauf kein "verbun-
des Geschäft" geben, urteilte der
XI. Senat nun. Die Erwerber müss-
ten den Kredit nach einem wirk-
samem Widerruf sofort vollstän-
dig zurückzahlen einschließlich
marktüblicher Verzinsung. Selbst
wenn sie den Kredit gar nicht
selbst erhalten haben, sondern
dieser (meist aufgrund unwirksa-
mer Verträge und Anweisungen)
direkt an die Veräußerer oder
"Treuhänder" ausgezahlt wurde.
Der Kaufvertrag über das Objekt
bleibt außen vor. Damit hat der XI.
BGH-Zivilsenat das Widerrufs-
recht vollständig entwertet.

Die Entscheidungen des EuGH zu
den Rechtsfolgen des Haustür-
Widerrufs sind dagegen zumin-
dest noch offen und eine genaue
Analyse der Stellungnahme des
Generalanwalts zeigt eher positive
Tendenzen für die Erwerber von
"Schrottimmobilien", wenn Kredite
heute widerrufen werden, die in
einer "Haustürsituation" verhan-
delt wurden und keine oder keine
ordnunsgemäße Belehrung über
das Widerrufsrecht erfolgte.

Über den  "Haustürwiderruf" wird
letztlich auch nicht nur beim EuGH
entschieden, sondern auch inner-
halb des nationalen Rechts. Dem
XI. BGH-Zivilsenat wird zusehends
von anderen BGH-Zivilsenaten in
zahlreichen Einzelfragen w ider-
sprochen, immer mehr Oberlan-
desgerichte entscheiden anders
als der XI. BGH-Zivilsenat und
auch die Landgerichte erkennen
angesichts der Flut von Klagen,
dass hier ganze Bevölkerungs-
kreise unter Mitwirkung einiger
Banken möglicherweise syste-
matisch betrogen wurden.

Namentlich gekennzeichnete Beiträge
geben nicht zwangsläufig die Meinung
von Redaktion und Verlag wieder.
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die dann alle Verträge für den
Erwerber abschlossen und die-
se Mittäter (nicht die Erwer-
ber! ) wurden dann von den
pflichtvergessenen Notaren bei
den Beurkundungen "belehrt"
(Vollmachts-Fälle).

5. Teilweise wurde bei dem einzi-
gen Notartermin des Erwerbers
ohne ordentliche Belehrung
durch den Notar ein "Angebot
zum Abschluss eines Ge-
schäftsbesorgungsvertrages
und Vollmacht" beurkundet, mit
dem ein "Geschäftsbesorger"
bevollmächtigt wurde, alle Ver-
träge (insbesondere Kauf- und
Darlehensvertrag, aber auch
zahlreiche weitere teure und
wertlose "Dienstleistungsver-
träge") für den Erwerber abzu-
schließen.

6. Teilweise war das "Angebot
zum Abschluss eines  Ge-
schäftsbesorgungsvertrages
und Vollmacht" aber auch längst
von Vertriebsmitarbeitern oder
Notarangestellten "vollmacht-
los" beurkundet worden und
wurden von den Erwerbern le-
diglich noch "genehmigt", was
nur eine bloße notarielle Be-
glaubigung der Unterschrift er-
fordert.

Über das hier bestehende Wider-
rufsrecht ist der Verbraucher deut-
lich zu belehren, was in den Er-
werbermodellen angesichts sol-
cher Methoden praktisch ausge-
schlossen wurde. Sich schützend
vor die Banken stellend, hatte der
XI. BGH-Zivilsenat zunächst be-
hauptet, seit dem 1. Januar 1991
(Inkrafttreten des Verbraucher-
kreditgesetzes) gelte das HWiG
nicht für Immobilienfinanzierun-
gen ("Realkredite"). 

Insoweit ist der XI. BGH-Zivilsenat
bereits im Jahr 2001 vom EuGH in
der sogenannten "Heininger"-Ent-
scheidung eines anderen belehrt
worden. Der Bankensenat akzep-
tierte die Entscheidung des EuGH

tierte Mieten" und "Steuererspar-
nisse" die Finanzierungskosten
decken sollten! ), brachten diese
"Profis" die Erwerber dazu, sofort
abzuschließen und drängten auf
einen schnellen "Notartermin". Ty-
pischerweise wähnten sich die
Kunden durch ihre in "Haustürsi-
tuationen" bereits gegebenen Un-
terschriften vertraglich gebunden.

Nur ganz selten diente der
"schnelle" Notartermin dazu,
tatsächlich einen "Immobilien-
kaufvertrag" zu beurkunden:

1. Kaufverträge waren längst von
Vertriebsmitarbeitern oder No-
tarangestellten "vollmachtlos"
beim "Hausnotar" des Bauträ-
gers oder Vertriebs ("Zentral-
notar") beurkundet und wurden
von den Erwerbern lediglich
"genehmigt". Dafür ist weder ei-
ne notarielle Belehrung vorge-
schrieben, noch eine Beurkun-
dung erforderlich. Die bloße no-
tarielle Beglaubigung der Un-
terschrift genügte.

2. Teilweise wurde der Abschluss
des notariellen Kaufvertrages
aufgesplittet in ein gesondertes
"Angebot" des Veräußerers und
die "Annahme", die dann meist
vom Erwerber bei einem Vor-
Ort-Notar beurkundet wurde,
regelmäßig ebenfalls ohne no-
tarielle Belehrung (Sukzessiv-
beurkundungen).

3. Teilweise wurden die vorste-
henden Verfahren sogar noch
kombiniert, also das gesonder-
te Angebot oder die Annahme
durch einen vollmachtlosen
Vertreter des Erwerbers beur-
kundet und dann eine schlichte
"Genehmigung" dieser Angebo-
te oder Annahmen durch den
Erwerber erklärt, wozu weder
notarielle Belehrung vorge-
schrieben noch eine Beurkun-
dung erforderlich war.

4. Teilweise wurden notarielle
Vollmachten an Dritte erteilt,
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